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54. Verordnung der Landesregierung vom 24. Mai 2011, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Natters festgelegt wird

55. Verordnung des Landeshauptmannes vom 18. Mai 2011, mit der eine Fleischuntersuchungspflicht
für Farmwild angeordnet wird (Farmwild-Fleischuntersuchungs-Verordnung)

Aufgrund des § 31a Abs. 5 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2006, LGBl. Nr. 27, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Natters wird
mit 15 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Natters bis spätestens 3. November 2015 zu
beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

54. Verordnung der Landesregierung vom 24. Mai 2011, mit der eine längere Frist für die
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Natters festge-
legt wird

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 53 Abs. 6 des Lebensmittelsicher-
heits- und Verbraucherschutzgesetzes, BGBl. I Nr.
13/2006, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 95/2010, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Untersuchung von
Farmwild, das im Untersuchungsgebiet geschlachtet
wird.

(2) Farmwild sind Tiere nicht domestizierter Wild-
tierarten, die in Wildgattern zur Fleischgewinnung ge-
halten werden.

(3) Das Untersuchungsgebiet umfasst die Gebiete
der Gemeinden Bach, Elbigenalp, Elmen, Forchach,
Gramais, Häselgehr, Hinterhornbach, Holzgau, Kai-
sers, Namlos, Pfafflar, Stanzach, Steeg und Vorder-
hornbach im Bezirk Reutte.

§ 2
Untersuchungspflicht

Der Tierhalter ist verpflichtet, Farmwild auch dann
einer Fleischuntersuchung nach den Bestimmungen des
4. Abschnittes des Lebensmittelsicherheits- und Ver-
braucherschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 13/2006, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 95/2010, unter-

55. Verordnung des Landeshauptmannes vom 18. Mai 2011, mit der eine Fleischunter-
suchungspflicht für Farmwild angeordnet wird (Farmwild-Fleischuntersuchungs-Ver-
ordnung)
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ziehen zu lassen, wenn es für den Eigenbedarf des Tier-
halters geschlachtet wird und die Bedingungen des § 53
Abs. 3 Z. 1 bis 3 des Lebensmittelsicherheits- und Ver-
braucherschutzgesetzes vorliegen würden.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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